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Text 

Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin 

§ 9. (1) Ausbildungsstätten für die Ausbildung gemäß § 7 sind Abteilungen und sonstige 
Organisationseinheiten von Krankenanstalten, einschließlich Universitätskliniken, sonstige 
Organisationseinheiten von Medizinischen Universitäten oder Universitäten, an denen eine Medizinische 
Fakultät eingerichtet ist, sowie Sonderkrankenanstalten, die als Ausbildungsstätten für die Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin anerkannt worden sind. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für 
Allgemeinmedizin im jeweiligen Fachgebiet ist gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass 
entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Ausbildungsstätte nachweislich 

 1. über einen fachärztlichen Dienst verfügt, der von einer Fachärztin/einem Facharzt geleitet wird, 
wobei diese/dieser oder die/der die Leiterin/den Leiter vertretende Fachärztin/Facharzt zumindest 
während der Kernarbeitszeit anwesend ist, sodass die Anleitung und Aufsicht der 
Turnusärztinnen/Turnusärzte gewährleistet ist, 

 2. über ein ausreichendes Leistungsspektrum verfügt, um den Turnusärztinnen/Turnusärzten die 
nach Inhalt und Umfang gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 erforderlichen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den entsprechenden Fachgebieten zu vermitteln, 

 3. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachlichen Einrichtungen und 
Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials verfügt, 
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 4. sofern pflegerische Leistungen zu erbringen sind, über einen Pflegedienst verfügt, der die 
Durchführung jener Tätigkeiten, die in § 15 Abs. 5 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 
(GuKG), BGBl. I Nr. 108/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 185/2013, 
ausdrücklich bezeichnet sind, gewährleistet und Turnusärztinnen/Turnusärzte für diese 
Tätigkeiten insbesondere im Zeitraum der neunmonatigen Basisausbildung herangezogen werden 
können, wenn dies für den Erwerb der für die Erreichung des Ausbildungsziels erforderlichen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten notwendig ist, sowie 

 5. über ein schriftliches Ausbildungskonzept verfügt, das unter Darlegung der 
Ausbildungsstättenstruktur und möglicher Rotationen die Vermittlung der Kenntnisse, 
Erfahrungen und Fertigkeiten gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 zeitlich und 
inhaltlich strukturiert festlegt. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin gemäß § 7 ist die Zahl der Ausbildungsstellen für die Ausbildung im jeweiligen 
Fachgebiet, festzusetzen. Dabei sind die in Abs. 2 für die Anerkennung als Ausbildungsstätte genannten 
Voraussetzungen einschließlich der Zahl der ausbildenden Ärzte, die allfällige Bettenzahl sowie der 
Inhalt und Umfang der medizinischen Leistungen der Einrichtung entsprechend zu berücksichtigen. Die 
Zahl der in einer Ausbildungsstätte festgesetzten Ausbildungsstellen für die Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin darf die Zahl der dort beschäftigten Fachärzte nicht überschreiten. 

(3a) Der Träger der Krankenanstalt hat die Anerkennung gemäß Abs. 2 und die Festsetzung einer 
bestimmten Zahl von Ausbildungsstellen gemäß Abs. 3 zu beantragen und die zum Nachweis der 
Voraussetzungen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 5 erforderlichen Unterlagen anzuschließen. 

(3b) Der Nachweis der Voraussetzung gemäß Abs. 2 Z 2 ist hinsichtlich der zu vermittelnden 
Fertigkeiten durch eine den Vorgaben der Z 1 und 2 entsprechend aufbereitete Darstellung des 
Leistungsspektrums zu erbringen, aus der die für die beantragte Anzahl von Ausbildungsstellen 
umfängliche und inhaltliche Vermittelbarkeit vollständig, nachvollziehbar und schlüssig hervorgeht. 
Vorzulegen sind 

 1. eine vollständig befüllte Schablone, in der, 

 a) bezogen auf die erforderlichen Organisationseinheiten der Ausbildungsstätte, 

 b) gegliedert nach den zu vermittelnden Fertigkeiten unter Heranziehung des 
Definitionenhandbuches für die ärztliche Aus- und Weiterbildung gemäß § 13d Abs. 1, 

 c) die Leistungszahlen gemäß Abs. 3c, 

 d) den in der Verordnung gemäß § 24 Abs. 2 vorgesehenen Richtzahlen 

gegenübergestellt werden, sowie 

 2. die nachvollziehbare, leistungsbezogen berechnete, beabsichtigte Zahl der Ausbildungsstellen, 
wobei zu beachten ist, dass die Leistungszahlen gemäß Abs. 3c über die rein rechnerisch 
erforderliche Höhe in einen solchen Ausmaß hinausgehen müssen, dass die durch 
Fachärztinnen/Fachärzte der Organisationseinheiten zu erbringenden Leistungen angemessen 
berücksichtigt werden. 

(3c) Als Leistungszahlen gemäß Abs. 3b Z 1 lit. c sind zumindest aus dem zuletzt abgeschlossenen 
Kalenderjahr 

 1 die gemäß dem Bundesgesetz über Dokumentation im Gesundheitswesen, BGBl. Nr. 745/1996, 
dokumentierten Daten aus dem Dokumentations- und Informationssystem für Analysen im 
Gesundheitswesen (DIAG) und, 

 2. soweit Leistungen gefordert sind, die nicht im DIAG erfasst oder ausgewertet werden können, 
die trägereigenen organisationseinheitenbezogenen Daten 

heranzuziehen. Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat Trägern von 
Krankenanstalten die Schablonen, befüllt mit den Leistungszahlen gemäß Z 1, zur Verfügung zu stellen. 

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch Z 7, BGBl. I Nr. 17/2023) 

(5) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte und Festsetzung von Ausbildungsstellen haben 
erforderlichenfalls unter Auflagen und Bedingungen zu erfolgen, wenn deren Erfüllung oder Einhaltung 
für die gesetzmäßige Ausübung der Ausbildungstätigkeit, die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen 
Ausbildungsniveaus oder zur Wahrung der Ausbildungsvoraussetzungen geboten ist. 

(6) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte ist zurückzunehmen oder einzuschränken, wenn 

 1. die für die Anerkennung als Ausbildungsstätte erforderlichen Voraussetzungen schon 
ursprünglich nicht gegeben waren oder 
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 2. diese teilweise oder zur Gänze weggefallen sind oder 

 3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Anforderungen an die Ausbildung nicht oder 
nicht mehr erfüllt werden oder 

 4. Veränderungen im Versorgungsauftrag, der Leistungsstatistik und/oder der personellen oder 
materiellen Ausstattung der Ausbildungsstätte auftreten, die die Ausbildung nicht mehr 
gewährleisten. 

Gleiches gilt sinngemäß für die Zahl der festgesetzten Ausbildungsstellen. Der Träger der 
Ausbildungsstätte hat im Falle einer Umstrukturierung einer Ausbildungsstätte dies unverzüglich 
schriftlich bekanntzugeben, wobei die Anerkennung und die Zahl der festgesetzten Ausbildungsstellen 
weiterhin bestehen bleiben, sofern die erforderlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind. (Anm. 1) 

(7) Mit der Anerkennung als Ausbildungsstätte kann das Anerkennungsausmaß entsprechend 
eingeschränkt werden, wenn die Ausbildungsstätte nicht das gesamte Gebiet des betreffenden 
Fachgebietes umfasst oder die von ihr erbrachten medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, dass den 
Turnusärzten die erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten auf dem jeweiligen Fachgebiet 
zur Gänze vermittelt werden können. 

(8) Eine rückwirkende Anerkennung als Ausbildungsstätte oder rückwirkende Festsetzung einer 
Ausbildungsstelle für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin ist nur auf Antrag und nur für 
einen Zeitraum von höchstens einem Jahr ab Antragstellung zulässig. In diesem Zeitraum müssen die 
hiefür geltenden Voraussetzungen ohne Unterbrechung vorgelegen sein. 

(9) Die Ausbildungsstätten sind in das elektronisch geführte Verzeichnis der Ausbildungsstätten für 
die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin aufzunehmen. Das Verzeichnis ist laufend zu 
aktualisieren und auf der Homepage der Österreichischen Ärztekammer zu veröffentlichen. 

(10) Hinsichtlich der Anerkennung von sowie der Festsetzung von Ausbildungsstellen in 
Universitätskliniken und sonstigen Organisationseinheiten einschließlich allfälliger Untereinheiten von 
Medizinischen Universitäten oder Universitäten, an denen eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist (§ 6 
Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002), ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft herzustellen. 

(11) Die Tätigkeit eines Facharztes als Konsiliararzt kann die Anerkennung einer Abteilung oder 
sonstigen Organisationseinheit als Ausbildungsstätte einer Krankenanstalt dann ersetzen, wenn diese 
bereits über zumindest eine Ausbildungsstätte verfügt und insoweit, als durch die Tätigkeit des 
Konsiliararztes die Ausbildung eines Turnusarztes auf einem Teil eines Fachgebietes im Ausmaß von 
zumindest 30 Wochenstunden, auch kombiniert mit einer Tätigkeit in einer Lehrpraxis oder 
Lehrgruppenpraxis, unter Anleitung und Aufsicht des Konsiliararztes gewährleistet werden kann. 
Diesbezüglich ist die Krankenanstalt unter sinngemäßer Berücksichtigung der Erfordernisse gemäß 
Abs. 2 als Ausbildungsstätte für dieses Fachgebiet anzuerkennen und je Konsiliararzt eine 
Ausbildungsstelle festzusetzen. Die sonstigen Bestimmungen betreffend Ausbildungsstätten sowie die 
Wahrung der Ausbildungsqualität gelten sinngemäß. In der Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 sind jene 
Fachgebiete festzulegen, die durch einen Konsiliararzt vermittelt werden können. Ist der Konsiliararzt 
auch Lehrpraxisinhaber gemäß § 12 oder Gesellschafter einer Lehrgruppenpraxis gemäß § 12a, so ist 
auch das Tätigwerden des Turnusarztes in dieser Lehrpraxis oder Lehrgruppenpraxis unter 
Berücksichtigung der entsprechenden Bestimmungen zulässig. 

(12) Bei der Anerkennung von Ausbildungsstätten und der Festsetzung von Ausbildungsstellen sind 
die Zahl der betroffenen Turnusärzte und Abteilungen oder sonstigen Organisationseinheiten sowie die 
entsprechenden organisatorischen Rahmenbedingungen von abteilungs- oder 
organisationseinheitsübergreifender Tätigkeit gemäß § 7 Abs. 3 vorzulegen. 

(________________ 

Anm. 1.: Z 10 der Novelle BGBl. I Nr. 17/2023 lautet: „In § 9 Abs. 6 zweiter Satz lautet: „Der Träger der 
Ausbildungsstätte…“ Offensichtlich gemeint ist § 9 Abs. 6 dritter Satz.) 
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